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1. Verantwortlichkeit 
A. Angaben zum Verantwortlichen 

F.J. Peterhoff GmbH 
Kölner Landstraße 240 
52351 Düren 
Tel.: 02421 / 97790 
Mail: info@peterhoff.de 
 

B. Angaben zum Vertreter des Verantwortlichen 
F.J. Peterhoff GmbH 
Dr. Melanie Peterhoff 
Kölner Landstraße 240 
52351 Düren 
Mail: hinschg@peterhoff.de  
 

C. Angaben zum Datenschutzbeauftragten 
Datenschutzbeauftragter der Peterhoff Unternehmensgruppe 
Udo Heiliger 
Kölner Landstraße 240 
52351 Düren 
Tel.: 02421 / 977976 
Mail: datenschutz@peterhoff.de   

 
2. Zweckbestimmung der Datenerhebung, -nutzung und -verarbeitung 

Wenn Sie sich mit einer Meldung nach dem HinSchG an die interne Meldestelle der Peterhoff 
Unternehmensgruppe wenden, werden Ihre personenbezogenen Daten in der internen Meldestelle 
erhoben und verarbeitet. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zum Zwecke der 
Bearbeitung Ihrer Meldung nach §§ 17, 18 HinSchG (u.a. Prüfung der Meldevoraussetzungen, Ergreifen 
von Folgemaßnahmen, Information und Rückmeldung über die weiteren Maßnahmen). 
 
3. Rechtsgrundlage der Verarbeitung  
Rechtsgrundlage/n für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe c) DSGVO i.V.m. 
§ 10 HinSchG. 

4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt 
werden. 
Ihre personenbezogenen Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung grundsätzlich nicht 
weitergegeben. In bestimmten Fällen kann es jedoch sein, dass Ihre personenbezogenen Daten aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften oder Auskunftsansprüchen Dritter offengelegt werden müssen. Insbesondere 
soweit Sie vorsätzlich oder grob fahrlässig unrichtige Informationen über Verstöße melden, ist Ihre Identität 
nicht geschützt (vgl. § 9 Absatz 1 HinSchG). Darüber hinaus kann Ihre Identität unter den Voraussetzungen 
des § 9 Absatz 2 HinSchG weitergegeben werden, z.B. in Strafverfahren auf Verlangen von 
Strafverfolgungsbehörden. 
Auch kann es sein, dass in bestimmten Fällen Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen eines 
Auskunftsersuchens (Art 15 DSGVO) oder zur Erfüllung der Informationspflichten (art. 13,14, DSGVO) an 
die betroffene Person weitergegeben werden müssen, sofern dem nicht beispielsweise der Schutz der 
Rechte und Freiheiten Ihrer Person entgegensteht. 
 
5. Datenübermittlung in Drittstaaten 
Eine Übermittlung der Daten an Staaten außerhalb der EU bzw. EWR (Drittstaaten) ist nicht 
geplant. 
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6. Aufbewahrungsdauer personenbezogener Daten 
Ihre Daten werden grundsätzlich drei Jahre nach Abschluss des Verfahrens gelöscht. Die Daten können 
unter den Voraussetzungen des § 11 Absatz 5 HinSchG länger aufbewahrt werden, soweit dies 
erforderlich und verhältnismäßig ist. 

7. Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Beschwerde 
Bei Erhebung personenbezogener Daten stehen Ihnen folgende Rechte zu:  

Im Zusammenhang mit der Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen Ihnen 
bestimmte Rechte nach Maßgabe der DSGVO zu. Sie haben gemäß Artikel 15 DSGVO das Recht auf 
Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten. Ein Recht auf Berichtigung steht Ihnen gemäß 
Artikel 16 DSGVO zu, sofern Ihre verarbeiteten personenbezogenen Daten unrichtig sind. Liegen die 
gesetzlichen Voraussetzungen vor, können Sie gemäß Artikel 17 DSGVO die Löschung Ihrer Daten oder 
gemäß Artikel 18 DSGVO die Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen. Unter den 
Voraussetzungen des Artikels 21 DSGVO können Sie Widerspruch gegen die Datenverarbeitung einlegen. 

8. Widerrufsrecht bei Einwilligung 
Soweit Sie eine Einwilligung gegenüber der internen Meldestelle beim Ministerium des Innern erteilt haben, 
können Sie diese jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 
bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird dadurch nicht berührt.  

9. Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 
Sie haben das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzulegen. Zuständige Aufsichtsbehörde 
für den Datenschutz ist die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. Die Kontaktdaten 
finden Sie unter Punkt 4. dieses Informationspapiers. 

Zuständige Aufsichtsbehörde für Nordrhein-Westfalen:  
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 
Tel. : 0211/38424-0 
Fax: 0211/38424-10 
 


